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D r u c k s a c h e  N r . : 1 4 / 1 7 9 7 - 1  
 
 
 
 

  31.10.2024 

Fraktionsanfrage Antwort öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss zur Kenntnis 13.11.2024  
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligun-
gen 

zur Kenntnis 26.11.2024  

 
 
Betreff: Antwort auf die Anfrage der AfD-Fraktion zur Hürfeld-Halde 

 
 
Antwort: 
 
Zu Frage „1. Wie bewertet der RVR als Eigentümer der AGR die Vertragslage?“ 
 
Im Rahmen der Entwicklung des Deponie-auf-Halde-Projektes Hürfeld wurde der Halden-
vertrag zwischen der RAG und der Stadt Dorsten in die Betrachtung mit einbezogen. Die 
Bewertung durch externe Juristen kommt zu dem Ergebnis, dass die AGR mit dem auf-
schiebend bedingten Kaufvertrag des Haldenstandortes und einem vorlaufenden Vor-
halte- und Pachtvertrag über alle erforderlichen vertraglichen Grundlagen zur Realisie-
rung des Projektes Hürfeld verfügt. Diese Bewertung haben zwei Rechtsanwaltskanzleien 
bestätigt. 
 
Die beiden Kanzleien stimmen darin überein, dass die Andienungspflicht der RAG gegen-
über der Stadt Dorsten nur unter bestimmten Voraussetzungen wirkt und aufgrund ob-
jektiver Unmöglichkeit keine Folgewirkung entfaltet. Daher wird das Projekt der AGR da-
von nicht beeinflusst. 
 
 
Zu Frage „2. Bitte legen Sie mögliche Interessenskonflikte bzgl. der Haldennutzung 
dar.“ 
 
Da der RVR sich gegen einen Erwerb der drei Standorte aufgrund der im Regionalplan 
Ruhr vorgesehenen und öffentlich bekannt gemachten Nutzung als Deponiestandort ent-
schieden hatte, hat eine Bewertung alternativer Nutzungsformen hier nicht stattgefun-
den. 
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Zu Frage „3. Welcher Kenntnisstand liegt dem RVR über die Bewertung des Sachver-
halts durch die Bergbehörde vor?“ 
 
Eine Bewertung des Sachverhaltes durch die Bergbehörde liegt dem RVR nicht vor.  
 
 
Zu Frage „4. Gibt es weitere Halden, für die eine Nutzung als Deponie geplant/ange-
dacht ist?“ 
 
Im Regionalplan Ruhr sind neben dem Standort Im Hürfeld auch die Halden Brinkforts-
heide Erweiterung in Marl und Lohmannsheide in Duisburg als Deponiestandorte plane-
risch gesichert. 
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Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 
 


